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 13. Mittwochsinfo 2025/202633   
 
 
 
 
 
 
 
 

SchUG § 43 (1) Die Schüler sind verpflichtet, durch ihre 
Mitarbeit und ihre Einordnung in die Gemeinschaft der 
Klasse und der Schule an der Erfüllung der Aufgabe der 
österreichischen Schule (§ 2 des Schulorganisationsge-
setzes) mitzuwirken und die Unterrichtsarbeit (SchUG 
§ 17) zu fördern. Sie haben den Unterricht (und den Be-
treuungsteil an ganztägigen Schulformen, zu dem sie 
ange-meldet sind) regelmäßig und pünktlich zu besu-
chen, die erforderlichen Unterrichtsmittel mitzubringen 
und die Schulordnung bzw. die Hausordnung einzuhal-
ten. 
  
 

WICHTIG 
 

 Eine Beurteilung des Verhaltens in der 
Schule hat in den allgemeinbildenden 
Pflichtschulen in der Schulnachricht und 
im Jahreszeugnis zu erfolgen. 
 

 Verhaltensnoten gibt es nur in der 5. bis 7. 
Schulstufe. 

 

 Keine Verhaltensnote gibt es in der letz-
ten Stufe einer Schulart und wenn der/die 
Schüler*in bei Erfüllung der allgemeinen 
Schulpflicht die Schule verlässt. 

 

 Ein Beschluss der Klassenkonferenz auf 
Antrag des Klassenvorstandes ist notwen-
dig. 

 

 Beurteilungsstufen: 
Sehr zufriedenstellend, Zufriedenstellend, 
Wenig zufriedenstellend, Nicht zufrieden-
stellend 
 

Die Verhaltensnote beurteilt das persönli-
che Verhalten und die Einordnung des/der 
Schüler*in in die Klassengemeinschaft ge-
mäß den Anforderungen der Schulord-

nung und die zu beurteilenden Schüler-
pflichten laut SchUG § 43 des Schulunter-
richtsgesetzes. 

 

 Bei der Verhaltensnote sind die Anlagen 
des/der Schüler*in, das Alter und das Be-
mühen um ein ordnungsgemäßes Verhal-
ten zu berücksichtigen. Je älter der/die 
Schüler*in ist, desto eher kann man ent-
sprechendes Verhalten erwarten. 

 

 Achtung! Auch hier gilt das Frühwarnsys-
tem. 

 
 

VORGEHENSWEISE 
 

 Lehrer*innen, die eine/n Schüler*in unter-
richten, bringen ihren Notenvorschlag ein; 
nur diese sind im Rahmen der Klassenkon-
ferenz auch stimmberechtigt. 

 

 Andere Lehrer*innen (Gangaufsicht, 
Schulveranstaltung, . . .) bringen ihren 
Vorschlag über den Klassenvorstand ein. 

 

 Bei Klassenkonferenzen gilt der Mehr-
heitsbeschluss, nachdem die Begründung 
und Anträge der einzelnen Lehrer*innen 
zu Gehör gebracht wurden. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der/die Klassenvor-
ständ*in. 

 

 „Wenig zufriedenstellend“ und „Nicht zu-
friedenstellend“ werden nach der Diskus-
sion zudem mit einer Begründung proto-
kolliert. 
 

 

 

VERHALTENSNOTEN 
SCHUG § 43(1)  

 
 

Broschüre: Immer Ärger mit dem Fleck!  
Rechtliche Grundlagen der Leistungsbe-
urteilung 
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